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Unternehmen und ihre Rechtsformen 2

Gründung / Startkapital Haftung Geschäftsführung Gewinn / Verlust

Einzelunternehmen Allein durch Einzelunterneh-
mer; kein Mindestkapital

Allein und vollkommen unbe-
schränkt mit Geschäfts- und 
Privatvermögen

Der Einzelunternehmer trifft 
alle Entscheidungen

Der Einzelunternehmer er-
hält den Gewinn und trägt 
den Verlust allein

Genossenschaft Mindestens 7 Mitglieder Beschränkt auf 
Genossenschafts vermögen

Vorstand von Generalversamm - 
lung gewählt; Aufsichtsrat

Gewinn- und Verlustbeteili-
gung nach Köpfen

OHG
Offene Handelsgesellschaft

Mindestens 2 Personen;  
kein Mindestkapital

Jeder Gesellschafter unmittel-
bar und unbeschränkt mit Ge-
schäfts- und Privatvermögen

Jeder Gesellschafter ist zur 
 Führung der Geschäfte 
 berechtigt und verpflichtet

Gewinn: 4 Prozent seiner 
Kapital einlage als Verzin-
sung, der Rest nach Köpfen;
Verlust: Aufteilung nach 
Köpfen

GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Mindestens 2 Gesellschafter;  
kein Mindestkapital

Gesamtschuldnerisch (im 
Außen verhältnis haftet der 
einzelne Gesellschafter zu-
nächst unbeschränkt mit  
Privatvermögen)

Gemeinsame Geschäfts-
führung der Gesellschafter

Gewinn und Verlust: gesetz-
liche Regelung nach Köpfen, 
kann aber frei gewählt  
werden

KG
Kommanditgesellschaft

Mindestens 1 vollhaftender 
Komplementär und mindes-
tens 1 teilhabender Gesell-
schafter (Kommanditist)

Komplementär: unbeschränkt 
mit Geschäfts- und Privatver-
mögen, Kommanditist: mit 
seiner Einlage

Komplementär; Kontrollrecht 
für Kommanditisten

Gewinn: 4 Prozent des Kapi-
tals für jeden Gesellschafter, 
der Rest nach Risikoanteilen; 
Verlust: nach Vertrag oder 
angemessenen Anteilen

AG
Aktiengesellschaft

Mindestens 1 Person; min-
destens 50.000 Euro Grund-
kapital, zerlegt in Aktien

Beschränkt auf das Gesell-
schaftsvermögen, keine persön-
liche Haftung der Aktionäre

Vorstand, von Gesellschaft 
 bestellt und kontrolliert; 
Aktio näre in Hauptversamm-
lung bestellen Aufsichtsrat

Gewinn: Dividende an Aktio-
näre, Erhöhung der Rück-
lagen; Verlust: wird aus 
Rücklagen gedeckt

GmbH
Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung

Mindestens 1 Person; min-
destens 25.000 Euro Stamm-
einlagen

Beschränkt auf das Gesell-
schafts  vermögen; Haftung 
nur mit den Stammeinlagen

Geschäftsführer, von der 
 Gesellschafterversammlung 
bestellt

Gewinn: Beteiligung nach  
Geschäfts anteilen; Verlust: 
keine Gewinnausschüttung


